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Wissenschaftliche Artikel zur Wahrnehmung des 
Zweitveröffentlichungsrechts auf dem Hochschulschriftenserver der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg (OPUS) veröffentlichen  

 

Was ist das Zweitveröffentlichungsrecht? 

 Gemäß § 38 Abs. 4 UrhG haben die WissenschaftlerInnen das Recht, ihre wissenschaftlichen 

Beiträge nach Ablauf von 12 Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten 

Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen. 

 

 Die angestellten WissenschaftlerInnen der PH sollen von ihrem Zweitveröffentlichungsrecht 

Gebrauch machen und ihre Beiträge, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben entstanden sind, 

auf dem Hochschulschriftenserver OPUS-PHHD veröffentlichen. Diese Veröffentlichung soll 

12 Monate nach der Erstveröffentlichung erfolgen. 

 

Welche Dokumente kann ich nach dem Zweitveröffentlichungsrecht veröffentlichen? 

 Wissenschaftliche Beiträge, die: 

- im Rahmen der Dienstaufgaben entstanden sind 

- in einer  mindestens  zur  Hälfte  mit  öffentlichen  Mitteln  geförderten  Forschungstätigkeit  

entstanden  sind  

- erstmals nach dem 01.01.2014 in einer mindestens zweimal jährlich erscheinenden 

Sammlung erschienen sind 

 Siehe Hochschulsatzung vom 20.07.2016: www.ph-

heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/verwaltung/personalangelegenheiten/Amtl._Bekan

nmachungen_2016/Satzung_Zweitver%c3%b6ffentlichungsrecht.pdf 

 

Wie veröffentliche ich die Dokumente auf OPUS? 

Unter http://opus.ph-heidelberg.de/home Reiterkarte ‚Veröffentlichen‘ auswählen 

Folgende Eintragungen vornehmen: 

 Dokumenttyp ‚wissenschaftlicher Artikel‘ 

 Dokument als PDF auswählen und hochladen, bitte auf genaue Bezeichnung achten 

(Hinweise zur Benennung -> https://opus.ph-heidelberg.de/home/index/help) 

 Erklärung des Nutzungsrechts bestätigen (ein Veröffentlichungsvertrag ist nicht notwendig) 

 

 

http://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/verwaltung/personalangelegenheiten/Amtl._Bekannmachungen_2016/Satzung_Zweitver%c3%b6ffentlichungsrecht.pdf
http://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/verwaltung/personalangelegenheiten/Amtl._Bekannmachungen_2016/Satzung_Zweitver%c3%b6ffentlichungsrecht.pdf
http://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/verwaltung/personalangelegenheiten/Amtl._Bekannmachungen_2016/Satzung_Zweitver%c3%b6ffentlichungsrecht.pdf
http://opus.ph-heidelberg.de/home
https://opus.ph-heidelberg.de/home/index/help
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 Kontaktdaten des Einstellenden, Autorenname 

 Titel des Dokumentes/ Sprache des Titel angeben 

 Abstract / kurze Zusammenfassung des Artikels eintragen 

 Sprache des Abstracts angeben 
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 Jahr der Fertigstellung 

 Titel der Quelle, in der der Artikel erstmals veröffentlicht wurde -> bitte tragen Sie hier 

unbedingt Jahrgang und Heft des Periodikums ein, z.B.: 

Pädagogik 4 (1), S. 231 - 240 

 ggf. den Herausgeber angeben 

 

 
 

 DDC-Sachgruppe auswählen 

 normierte GND-Schlagwörter und ggf. freie Schlagwörter zur Inhaltsbeschreibung vergeben 

 Nutzen Sie für Ihre Verschlagwortung gerne den ‚OGND‘-Assistenten. 
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 eine ‚Creative Commons‘ - Lizenz auswählen (Informationen zu den Lizenzen finden Sie hier: 

https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc/) 

 Sprache des Dokumentes angeben 

 

  

 Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht, in der Sie ihre Einträge bei Bedarf noch 

einmal ändern und das Dokument abspeichern können.  

 

Die Bibliothek der PH Heidelberg erhält eine Bestätigungsmail über das Einstellen Ihres 

Dokumentes und übernimmt die Eintragung des Freigabedatums für die endgültige 

Veröffentlichung Ihres Dokumentes. Über die erfolgte Veröffentlichung werden Sie per E-

Mail informiert. 

https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc/

